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Sepa

Interview mit Andreas Martin

Die Gewährung der sechsmonatigen 
Übergangsphase für Sepa-Nachzügler 
muss unbedingt ein Einzelfall bleiben, 
mahnt Andreas Martin. Zum einen 
würden solche „Gnadenfristen” sonst 
künftig von den Marktteilnehmern an-
tizipiert. Zum anderen war es ein 
Kraftakt, die bereits gekündigten Ab-
kommen (ohne die sonst obligato-
rische Vorlaufphase) wieder in Kraft 
zu setzen. Die der Gnadenfrist zu-
grunde liegende Sorge, dass es zu 
erheblichen Störungen im Zahlungs-
verkehr kommen könne, war jeden-
falls unbegründet. Nun sieht Martin 
die Banken in der Pflicht, die ver-
bliebenen Lastschrifteinreicher in-
dividuell anzusprechen, um Umstel-
lungstermine vor dem 31. Juli zu 
vereinbaren.  Red. 

War die Galgenfrist für die 
Nachzügler bei der Sepa-Um-

stellung Sinn oder Unsinn? 

Sie war nicht notwendig, aber hat dem 
Umstellungsprozess nicht geschadet, 
wenn man sie als Einzelfall begreift. In 
keinem Fall darf jedoch aus dieser Sechs-
Monats-Phase und der Art und Weise, wie 
sie verkündet wurde, der Schluss gezogen 
werden, dass so ein Vorgehen künftig zum 
Regelfall wird. Alle Beteiligten sehen das 
Verfahren sehr kritisch, drei Wochen vor 
dem Termin des Inkrafttretens über eine 

einseitige Presseerklärung (die vorher 
nicht konsultiert war) Fakten zu schaffen. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu 
erwähnen, dass die Kreditwirtschaft durch 
die europäischen Vorgaben wie die Zah-
lungsdiensterichtlinie gehalten sind, bei 
Änderung von Kundenbedingungen eine 
zweimonatige Vorlaufphase einzuhalten! 

Dieses Verfahren darf deshalb auf keinen 
Fall zum Regelfall werden. Keinesfalls darf 
es sich 2016 wiederholen. Und es darf 
sich auch nicht bei weiteren Systemum-
stellungen wiederholen. Denn dann wür-

den die Marktteilnehmer künftig antizipie-
ren, dass es solche Nachlaufphasen gibt. 

Die Sorgen, dass es ohne eine 
Übergangsphase für die 

Nachzügler zu ernsten Störungen im Zah-
lungsverkehr kommen könnte, waren 
offenbar nicht berechtigt? 

Es war sicher richtig, dass Finanzminis-
terium, Bundesbank und Kreditwirtschaft 
immer wieder darauf hingewiesen  
haben, dass der Countdown läuft. Da-
raus zu schließen, dass Deutschland auf 
Sepa nicht vorbereitet ist, war jedoch si-
cher ein falscher Schluss. Im Vollzug zeigt 
sich, dass die Befürchtungen der EU-
Kommission unbegründet waren. Ganz 
offensichtlich hat die Sepa-Umstellung 
funktioniert.

Da Deutschland ein Land ist, dass be- 
reits ein entwickeltes Lastschriftverfah -  
ren hatte, war es verständlich, dass  
viele Unternehmen die Umstellung in  
ihrem Dezember- oder Januar-Release 
planten und bis dahin die alten Verfah- 
ren nutzten. 

Deshalb gab es auch bei der Beantragung 
der Gläubiger-IDs einen exponentiellen 
Verlauf. Dieser hat zwar nicht dazu ge-
führt, dass alle im Handelsregister ein-
getragenen Unternehmen eine Gläubiger-
ID beantragt haben. Das ist aber auch 
nicht überraschend. Schließlich gab und 
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„Solche Nachlaufphasen 
dürfen nicht zum Regelfall 
werden”
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gibt es eine Reihe von Unternehmen,  
die das Instrument Lastschrift gar  
nicht nutzen. Es lässt sich also gar  
nicht sagen, welche Zahl von Gläubiger-
IDs realistisch 100 Prozent entsprechen  
würde. 

Wie Sepa-fit waren die Unter-
nehmen und Vereine zum  

1. Februar tatsächlich? 

Wir hatten für die genossenschaftliche 
Finanzgruppe geschätzt, dass etwa 70 
Prozent der Lastschriften migrationsrele-
vant waren. Herausrechnen muss man 
zum einen ELV, das bis 2016 der Aus-
nahmeregelung unterliegt, aber auch an-
dere Transaktionen, bei denen zum Bei-
spiel auf Dauerauftrag umgestellt wird. 

Von diesen 70 Prozent sind jetzt 80  
Prozent umgestellt. Ein Thema dabei  
sind Vereine und andere Lastschrift-
einreicher, die nur einmal im Jahr ein-
reichen. 

Inzwischen erfol-
gen Stand Ende  
Februar 95 Pro-
zent aller Über-
weisungen und 
über 80 Prozent 
aller migrationsrele-
vanten Lastschriften im Sepa-For-
mat. Das heißt, dass die Umstellung  
erfolgreich stattgefunden hat. Die Gewäh-
rung dieser sechsmonatigen Nicht- 
Sanktionsphase wäre also nicht erforder-
lich gewesen. Nun haben wir sie jedoch, 
deshalb sollten wir sie nutzen. 

Was bedeutet das konkret? 

Ich weiß von vielen Instituten aus unserer 
Gruppe, die die Zeit nutzen, um die ver-
bliebenen Einreicher im Altformat ganz 
individuell und gezielt anzusprechen, um 
Vereinbarungen mit den Kunden hinsicht-
lich konkreter Umstellungstermine vor dem 

31. Juli zu treffen. So will man vermeiden, 
dass diese Kunden sich bis zum Ende der 
Sechs-Monats-Phase Zeit lassen. Das ist 
natürlich die Aufgabe einer Firmenkunden-
bank, und es ist aus meiner Sicht auch 
gelebter Förderauftrag. An dieser Stelle 
sehe ich die Banken jetzt wirklich in der 
Pflicht.

Gleiches gilt für die 
Vereine, die nur  
ein-mal im Jahr 
einreichen. Auch 
hier kommt es 
jetzt wirklich auf 
die Hausbank ein, auf 
die Vereine zuzugehen, die in diesem Jahr 
noch per Lastschrift eingereicht haben, 
und nicht erst im nächsten Jahr zu klären, 
ob die Voraussetzungen geschaffen sind. 

Was wäre passiert, wenn es 
die Galgenfrist nicht gegeben 

hätte? 

Wie alle anderen Banken-
gruppen auch hatten wir 

Notfallpläne mit Kon-
vertierungsleistungen 
bereitgestellt, beispiels-

weise über Equens. Die 
Institute haben uns jedoch 

zurückgespiegelt, dass es keine 
nennenswerte Anfrage von Kunden nach 
solchen Konvertierungsleis tungen gegeben 
hat. Das spricht dafür, das viele Kunden 
davon überzeugt waren, es zum Stichtag 
1. Februar zu schaffen. Möglicherweise 
haben sich aber auch einige wenige so 
wenig mit dem Thema befasst, dass ihnen 
auch die Möglichkeit solcher Konvertie-
rungsleistungen nicht bekannt war. 

Auch mit Blick auf den 1. August wird das 
Thema wohl keine große Bedeutung mehr 
erlangen. Das ist auch durchaus in un-
serem Sinn. Denn auch mit den Konver-
tierungsleistungen sind natürlich opera-
tionelle Risiken verbunden. Insofern ist es 
in jedem Fall besser, die Kunden stellen 
direkt um. 

Wie viel hat Sepa die Genos-
senschaftsorganisation insge-

samt gekostet? 

Seit 2006 sind wir in der Projektar -  
beit, um aus dem Verbund heraus die 
infrastrukturellen, IT- und rechtlichen  
Voraussetzungen zu schaffen. Seitdem 

hat dieses Projekt unzählige 
Manntage bei BVR, Zentral-

banken, Rechenzentra-
len und DG Verlag ver-
schlungen. 

Zudem gibt es einen  
enormen Aufwand auf der  

Ebene der Primärbanken. Denn wir 
mussten die Kundenverträge der Girokon-
toinhaber anpassen, neue Kundenbedin-
gungen, Anschreiben, hinzu kommen 
Schulungsmaßnahmen und unzäh- 
lige Gespräche in der Bank. Alles zusam-
mengenommen kommen wir auf einen 
Betrag von 250 bis 350 Millionen  
Euro für die genossenschaftliche Finanz-
gruppe. 

Welcher Kostenblock ist mit 
der sechsmonatigen Verlän-

gerung verbunden? 

„Die Gewährung  
dieser sechsmonatigen Nicht-

Sanktionsphase wäre nicht  
erforderlich gewesen.”

„Es hat keine  
nennenswerte Nachfrage  

nach Konvertierungsleistungen 
gegeben.”
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Das haben wir nicht separat errechnet. 
Denn auch ohne die sechsmonatige  
Verlängerung müssen wir die alten Daten-
formate ja noch bis 2016 weiter pflegen, 
um die Privatkunden und die ELV-Um-
stellung zu unterstützen. Aber natürlich 
verursacht die Überlappung der alten  
und der neuen Welt zusätzlichen Aufwand. 
Das alles sind sicher Kosten, die nicht 
durch Effizienzgewinne oder spe zifische 
Sepa-Entgelte wieder hereingeholt werden 
können.

Hinzu kommt: Sämtliche Zahlungsverkehrs-
abkommen, die eigentlich zum 31. Januar 
gekündigt waren, mussten wieder neu in 
Kraft gesetzt werden. Das haben wir in 
einem großen Kraftakt auf der Ebene der 
Deutschen Kreditwirtschaft vollzogen und 
gleichzeitig diesen Übergang kom-
munikativ begleitet. 

Auch der Sepa-Rat un-
ter Führung von Bun-
desbank und Bundes-
finanzministe rium hat 
sich hier bewährt, um die 
Kommunikation zu bündeln. Hilf-
reich war auch das BaFin-Rundschreiben 
an die Institute, um auch die rechtliche 
Seite so abzudecken, dass der Übergang 
problemlos gestaltet werden konnte. 

Privatkunden können ja noch 
bis 2016 die alten Formate 

nutzen. In welchem 
Maß nutzen Privat-
kunden heute schon 
die Sepa-Überwei-
sung? Auf vielen 
Rechnungen sind ja 
heute schon nur 
noch IBAN und BIC 
angegeben …

Dadurch, dass die 
Umstellung zum  
1. Februar dieses 
Jahres gelaufen ist 
und zudem eine be-

gleitende Diskussion 
stattgefunden hat, ist die Transparenz 
über Sepa auch auf Seiten der Privat-
kunden deutlich ange stiegen. 

Dazu trägt auch 
bei, dass das 
Online-Ban-
king entspre-
chend umge-
stellt ist, dass 
viele Rechnungs-
stellungen mit IBAN er-
folgen, die Briefbögen mit IBAN aus-
gestattet sind und viele Überweisungs-
formulare entsprechend vorausgefüllt 
werden. 

Auch die Debitkarten werden ab der 
Haupt ausstattung 2014 die IBAN auf der 

Vorderseite tragen, die seit 
2003 auf der Rückseite 

zwischen Magnet-
streifen und Unter-
schriftsfeld unter-
gebracht war. 

Das sind alles Details, 
die die Privatkunden sehr  

viel näher an die IBAN heranführen, als  
es sicher noch im letzten Jahr der  
Fall war. 

So werden die Privatkunden am 31. Ja-
nuar 2016 nicht vor einem Big Bang 
stehen, sondern auch auf Seiten der  
Privatkunden wird sich bis dahin eine 

weitgehende Gewöhnung und aktive Nut-
zung der IBAN eingestellt haben. Das ist 
sicher ein Nutzen der zweigeteilten Um-
stellung. 

Sehen Sie in bestimmten Be-
reichen einen Trend weg von 

der Lastschrift? 

Ein genereller Trend ist sicher nicht zu  
erkennen. Das wäre zu weit gegriffen. Aber 
es gibt durchaus bestimmte Zahlungs-
vorfälle, bei denen der Dauerauftrag  
auch seine Berechtigung und die Umstel-
lung zu der Überlegung geführt hat, ob 
man auf Sepa-Basislastschrift oder Fir-
menkundenlastschriftverfahren umstellen 
will oder der Dauerauftrag ein geeignetes 

Instrument ist. 

Wird die Last-
schrift als bis- 

her vor allem im deutsch- 
sprachigen Raum ver breitetes 

Zahlungsinstrument durch Sepa 
in Europa zu einem„Exportschlager” 

werden? 

Ich denke schon, dass diejenigen Staaten 
in Europa, die bisher keine Lastschriftt-
radition haben, durchaus auch für natio-
nale und nicht nur grenzüberschreitende 
Zahlungen die Vorzüge der Lastschrift ent-
decken werden. 

Letztlich wird sich Sepa ja auch daran 
messen lassen müssen, ob am Ende tat-
sächlich eine Binnenmarktharmonisierung 
herauskommt. 

Ob die Harmonisierung in Sachen Last-
schrift auch für das elektronische Last-
schriftverfahren mit Debitkarten gilt, ist 
eine andere Frage. Ich würde nicht so  
weit gehen zu sagen, dass ELV durch 
Sepa in Ländern gefördert wird, die bisher 
kein Lastschriftverfahren hatten. Das ist 
eher eine Frage, die im Kontext der Inter-
change-Regulierung interessant werden 
wird. 

„Die Privatkunden 
werden am 31. Januar 2016 

nicht vor einem Big Bang  
stehen.”

„Es gibt durchaus  
bestimmte Zahlungsvorfälle,  
bei denen der Dauerauftrag  
seine Berechtigung hat.”

Ab der Hauptausstattung 2014 tragen Bankkarten der  
Genossenschaftsbanken IBAN auf der Vorderseite




